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Text 

Fälligkeit und Einzahlung der Beiträge; Beitragsvorauszahlung 

§ 58. (1) Die allgemeinen Beiträge sind am letzten Tag des Kalendermonates fällig, in den das Ende 
des Beitragszeitraumes fällt, sofern die Beiträge nicht gemäß Abs. 4 vom Träger der 
Krankenversicherung dem Beitragsschuldner vorgeschrieben werden. Die gemäß Abs. 4 
vorgeschriebenen Beiträge sind mit Ablauf des zweiten Werktages nach der Aufgabe der 
Beitragsvorschreibung zur Post bzw. mit dem Zeitpunkt der Zustellung durch Organe des Trägers der 
Krankenversicherung fällig. Die Satzung kann, sofern sie einen anderen als den im § 44 Abs. 2 erster Satz 
bezeichneten Beitragszeitraum bestimmt und für den Fall, daß durch Vereinbarung mit dem Dienstgeber 
ein abweichender Beitragszeitraum festgelegt wird, vorsehen, daß die Beiträge am letzten Tag des 
Beitragszeitraumes fällig werden. Die Fälligkeit der Sonderbeiträge wird durch die Satzung des 
Versicherungsträgers geregelt. 

(2) Die auf den Versicherten und den Dienstgeber, bei Heimarbeitern auf den Auftraggeber 
entfallenden Beiträge schuldet der Dienstgeber (Auftraggeber). Er hat diese Beiträge auf seine Gefahr und 
Kosten zur Gänze einzuzahlen. Die den Heimarbeitern gleichgestellten Personen (§ 4 Abs. 1 Z 7) 
schulden die Beiträge selbst und haben die Beiträge auf ihre Gefahr und Kosten ebenfalls zur Gänze 
selbst einzuzahlen. Gleiches gilt für Dienstnehmer hinsichtlich eines Beschäftigungsverhältnisses gemäß 
§ 5 Abs. 2 für den auf sie entfallenden Beitragsteil. 

(3) Abweichend von Abs. 2 schulden 

 1. der Dienstgeber (die Gebietskörperschaft), 
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 2. der Dienstnehmer 

gemäß § 4 Abs. 4 für Beitragsnachzahlungen, die auf Grund unwahrer oder mangelnder Auskunft gemäß 
§ 43 Abs. 2 zu entrichten sind, die jeweils auf sie entfallenden Beitragsteile. Sie haben die jeweiligen 
Beitragsteile auf eigene Gefahr und Kosten einzuzahlen. 

(4) Der Beitragsschuldner hat die Beiträge von der Gesamtsumme der im Beitragszeitraum 
gebührenden und darüber hinaus bezahlten Entgelte zu ermitteln (Lohnsummenverfahren) und an den 
zuständigen Träger der Krankenversicherung unaufgefordert einzuzahlen, sofern dieser die Beiträge nicht 
vorschreibt. Durch die Satzung kann geregelt werden, dass bestimmten Gruppen von Dienstgebern die 
Beiträge vorzuschreiben sind. Dienstgebern, in deren Betrieb weniger als 15 Dienstnehmer beschäftigt 
sind, sind auf Verlangen die Beiträge jedenfalls vorzuschreiben. Für die in der Unfall- und 
Pensionsversicherung Teilversicherten, für die nur in der Pensionsversicherung Teilversicherten und für 
die nur in der Unfallversichersicherung gemäß § 7 Z 3 lit. a Teilversicherten sind die Beiträge an den 
Träger der Krankenversicherung bzw. an den Träger der Pensionsversicherung einzuzahlen, bei dem die 
Meldungen gemäß § 33 Abs. 2 bzw. § 37a zu erstatten sind. 

(5) Die VertreterInnen juristischer Personen, die gesetzlichen VertreterInnen natürlicher Personen 
und die VermögensverwalterInnen (§ 80 BAO) haben alle Pflichten zu erfüllen, die den von ihnen 
Vertretenen obliegen, und sind befugt, die diesen zustehenden Rechte wahrzunehmen. Sie haben 
insbesondere dafür zu sorgen, dass die Beiträge jeweils bei Fälligkeit aus den Mitteln, die sie verwalten, 
entrichtet werden. 

(6) Der Träger der Krankenversicherung, bei dem nach Abs. 4 die Beiträge einzuzahlen sind, ist 
ausschließlich berufen, die Beitragsforderung rechtlich geltend zu machen. Soweit ein 
Versicherungsträger Beiträge für andere Rechtsträger (Bund, Fonds, Interessenvertretungen, andere 
Versicherungsträger ua.) einhebt, wird er auch dann als deren Vertreter tätig, wenn er alle 
Beitragsforderungen in einem Betrag geltend macht. Dies gilt auch für die Einhebung von Zuschlägen, 
Nebengebühren, Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren usw. sowie im Verfahren vor Gerichten und 
Verwaltungsbehörden. Forderungen aus der Einhebung von Krankenscheingebühren oder Service-Entgelt 
(§§ 135 Abs. 3, 153 Abs. 4) sowie von Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren gelten in diesem 
Zusammenhang als Beitragsforderungen. 

(7) Die Fälligkeit und die Einzahlung der Beiträge für die nur in der Unfallversicherung 
Teilversicherten mit Ausnahme der gemäß § 7 Z 3 lit. a Teilversicherten werden unter Bedachtnahme auf 
die besonderen Verhältnisse der in Betracht kommenden Versichertengruppen in der Satzung des 
Versicherungsträgers geregelt. 

(8) In Fällen geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse gemäß § 5 Abs. 2, für die Beitragszeitraum 
das Kalenderjahr ist, können monatlich Beitragsvorauszahlungen geleistet werden. Die Höhe dieser 
Beitragsvorauszahlungen ist vom Versicherten bzw. dessen Dienstgeber mit dem Versicherungsträger zu 
vereinbaren. 
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